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Sachverhalt: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat die Überprüfung, ob das Planverfahren für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.2 gesamtheitlich fortgeführt wird oder eine Teilung 
des Plangebietes unter Berücksichtigung der vorzeitigen Schaffung des Baurechts für den 
Kreisverkehr vorgenommen wird, durchgeführt.  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat am 20.04.2026 (BV/02/26/008) beschlossen, den 
Bebauungsplan 31.2 „An der Bamburg“ zu teilen und das begonnene Planverfahren mit den 
Bebauungsplänen Nr. 31.2 „An der Bamburg und Nr. 31.3 für den Kreisverkehr südlich des 
Friedhofs mit Anbindung der Schlossstraße weiterzuführen. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz stellt zur Schaffung des Baurechts für den Kreisverkehr 
somit den Bebauungsplan Nr. 31.3 für den Kreisverkehr südlich des Friedhofs mit Anbindung 
der Schlossstraße auf. Die bisher durchgeführten Verfahrensschritte werden berücksichtigt.  
Mit dem Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss wird das Planverfahren für den 
Bebauungsplan Nr. 31.3 für den Kreisverkehr mit einem veränderten/reduzierten 
Plangeltungsbereich fortgeführt. 
 
Das Planungsziel besteht nunmehr in der Vorbereitung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung des Kreisverkehrs im Verlauf der Landesstraße 03 mit 
der gesicherten Anbindung der geplanten Wohnbebauung im Bebauungsplan Nr. 31.2. Die 
Belange der Fußgänger und Radfahrer werden im Plangeltungsbereich verbessert und neu 
geordnet. 
 
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist es beachtlich, dass eine ortsnahe 
Verkehrsführung insbesondere in Richtung Boltenhagen ermöglicht wird, um keine 
zusätzlichen innerstädtischen verkehrlichen Belastungen zu erzeugen. Aus diesem Grund 
wird auf der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche über ein bedingtes Baurecht die 
ortsnahe Verkehrsführung als sogenannte Baustraße festgesetzt. Nach Realisierung des 
Kreisverkehrs wird der Rückbau des sogenannten Baustraße erfolgen, die geplanten 
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Baumanpflanzungen werden realisiert und die verbleibende Fläche kann wieder der 
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
 
Die Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 31.3 bildet die technische Planung vom 
Ingenieurbüro Möller mit Stand Übergabestand vom 02.04.2026. Mit dieser vorliegenden 
technischen Planung wurde weitere 9 gesetzlich geschützte Bäume zu Rodung vorgesehen. 
Diese werden nunmehr beachtet.  
 
Darüber hinaus ist bei vorhandenen, zu erhaltenden Bäumen, welche mit Ihrem 
Kronentraufbereich in die auszubauenden Verkehrsanlage ragen, aus Sicht der technischen 
Planer mit Beeinträchtigungen und ggf. Wurzelverlust durch Arbeiten im Wurzelraum zu 
rechnen.  
Auch sind Überbauungen/Versiegelungen bzw. Teilversiegelungen (Fahrbahn, Gehweg, 
befestigte Bankette, Entwässerungseinrichtungen) im Traufbereich aus Sicht der 
technischen Planer unvermeidbar. Die entsprechenden Auswirkungen, Vorgaben und 
Schutzmaßnahmen sind im weiteren Planverfahren abzustimmen, darzustellen und 
festzusetzen. 
 
Die weiteren und erforderlichen Vermessungsarbeiten im Bereich des Friedhofs sind derzeit 
noch nicht abgeschlossen, sodass die Unterlagen in diesem Bereich bei Erfordernis noch zu 
aktualisieren wären. 
 
Der Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss ist Voraussetzung für die Durchführung der 
weiteren Verfahrensschritte. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 
 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31.3 für den Kreisverkehr südlich des Friedhofs mit 
Anbindung der Schlossstraße, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen im Text (Teil B), begrenzt: 
- im Norden: durch den Friedhof, den straßenbegleitenden Geh- und Radweg an der 
L 03 und den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 31.2 „An der Bamburg“,  
- im Osten: durch landwirtschaftliche Flächen, 
- im Süden: durch den Parkplatz „Schloss Bothmer, 
- im Westen: durch den vorhandenen Geh- und Radweg nach Hofzumfelde mit einer 
begleitenden Baumreihe und angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt und zur Veröffentlichung bestimmt. 
 
2. Die gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind mindestens 
auf die Dauer von 30 Tagen im Internet zu veröffentlichen und über das zentrale 
Internetportal des Landes M-V zugänglich zu machen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet sind der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31.3 mit der Begründung und den bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Amt Klützer Winkel öffentlich 
auszulegen; der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet einzustellen. 
 
3. Die nach § 4 Absatz 2 BauGB Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf 
elektronischem Weg benachrichtigt werden. 
 
4. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nach § 
4a Abs. 5 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Klütz den Inhalt 
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nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt nicht für die Rechtmäßigkeit 
des Planes von Bedeutung ist. 
 
5. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 02/51101/56255000 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 2026-04-23_Kluetz_B31-3_BV_Entw_plan-groß öffentlich 

 
2 2026-04-24-Kluetz-B31_3_Teil-B_BV-Entw öffentlich 

 
3 2026-03-31-Kluetz-B31-3_BG_BV-Entwurf_1 öffentlich 

 
4 Planzeichnung_Vorentwurf r öffentlich 

 
5 Text-TeilB_Vorentwurf r öffentlich 

 
6 Begründung_Vorentwurf r öffentlich 
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TEIL B – TEXT 
 
ZUR SATZUNG DER STADT KLÜTZ ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 31.3 
FÜR DEN KREISVERKEHR SÜDLICH DES FRIEDHOFS MIT ANBINDUNG AN 
DIE SCHLOSSSTRAßE 
 
 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1. BEDINGTES BAURECHT – BEFRISTETE NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Die festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der 

Zweckbestimmung „Baustraße“ und „Baustraßennebenfläche“ dienen der 
Verkehrsführung während der Bauzeit des Kreisverkehrs. Mit der Verkehrsfreigabe 
des Kreisverkehrs tritt die Festsetzung der Baustraße und der 
Baustraßennebenfläche außer Kraft. Die Fläche ist innerhalb von 6 Monaten nach 
Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrs aufzuheben und als Straßenbegleitgrün mit 
Baumanpflanzungen und als landwirtschaftliche Fläche herzurichten. 
 

II. GRÜNFLÄCHEN, PFLANZUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND   
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON NATUR UND LANDSCHAFT, ANPFLANZUNGS-  UND 
ERHALTUNGSGEBOTE 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB) 
 
1.  FESTSETZUNGEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
  UND BINDUNGEN FÜR DEREN ERHALTUNG 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 
1.1 Die Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen sind als kleinkronige Laubbäume 

einheimischer und standortgerechter Arten auszuführen. Es sind vorzugsweise 
(Festlegung mit dem Entwurf) als Hochstamm 3xv, mit einem Stammumfang von 16-
18 cm anzupflanzen. 

 
1.2 Die zum Erhalt festgesetzten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Sollte es dennoch 

zu einem Abgang (natürlich) oder einer wesentlichen Beeinträchtigung (z.B. 
Wurzelschutzbereich) oder einer Rodung eines in der Planzeichnung zum Erhalt 
festgesetzten Baumes kommen, so gilt bezüglich der Ersatzpflanzung: 
- bei geschützten Bäumen nach § 19 Naturschutzausführungsgesetz des Landes 

M-V (NatSchAG M-V) der Baumschutzkompensationserlass M-V 
- bei geschützten Bäumen gemäß § 18 Naturschutzausführungsgesetz des Landes 

M-V (NatSchAG M-V) der Baumschutzkompensationserlass M-V 
- bei geschützten Bäumen gemäß der städtischen Baumschutzsatzung die Satzung 

zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Klütz 
- bei sonstigen Bäumen: Baumschutzkompensationserlass M-V. 
Die Ersatzpflanzungen sind auf dem Grundstück des Eingriffs vorzunehmen und sind 
unverzüglich, d.h. spätestens in der nächsten Vegetationsperiode nach dem Eingriff 
vorzunehmen.  
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1.3 Sollte nach den vorgenannten Vorschriften keine Ausgleichspflanzung erforderlich 
sein, ist eine Ausgleichspflanzung im Verhältnis 1:1 vorzunehmen. Für die 
Ausgleichspflanzung ist ein heimischer und standortgerechter Laubbaum zu 
verwenden. 

 
 

III.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.  TRINKWASSERSCHUTZZONE 

 
Der gesamte Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 31.3 liegt in 
der Trinkwasserschutzzone IIIA der Wasserfassung Klütz. Die bestehenden Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen in der Trinkwasserschutzzone sind zu beachten 
("Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Klütz 
(Wasserschutzgebietsverordnung Klütz – WSGVO Klütz) vom 21. August 2009)"). 
 

2.  GEWÄSSER II. ORDNUNG 
 
Im Südwesten des Geltungsbereiches verläuft das Gewässer II. Ordnung Nr. 11:Kl/2. 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Durchlässe im Bereich der 
Landesstraße sowie der Schlosssstraße. Gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) ist bei oberirdischen Gewässern zur Einhaltung und Verbesserung der 
ökologischen Funktion, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses 
sowie der Verminderung von Stoffeinträgen ein Gewässerrandstreifen von 
mindestens 5,00 m ab der Böschungsoberkante im Außenbereich einzuhalten. 
Entsprechende Informationen erfolgen durch die zuständige Behörde im 
Aufstellungsverfahren des vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
 

IV.  HINWEISE 
 
1. BAU-, KUNST- UND BODENDENKMALE 
 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet und innerhalb der 
planrelevanten Umgebung keine Bau- und Kunstdenkmale sowie keine 
Bodendenkmale bekannt. 
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen 
entdeckt werden. Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt 
werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde. 

 
2. ALTLASTEN/ ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 

 
Erkenntnisse über Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen 
Bodenveränderungen i.S. des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes liegen 
nach derzeitigem Kenntnisstand für das Plangebiet nicht vor. Es wird jedoch keine 
Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder schädlichen 
Bodenveränderungen übernommen. 
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Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für Altlasten, 
altlastverdächtige Flächen bzw. schädliche Bodenveränderungen, unverzüglich dem 
Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde 
mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen und 
ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die 
Bauherren, die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen. 

 
3. MUNITIONSFUNDE 
 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass Funde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände 
oder Munition gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der 
Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der 
Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei oder 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den 
örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Der Bauherr ist verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der 
Baustelle sowie zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen zu 
machen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu erhalten. 

 
4. BODENSCHUTZ 
 
4.1 Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, 

welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden.  
 

5.  ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, 
ist der Abbruch der Gebäude und die Beräumung der Freiflächen im Zeitraum vom 
1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar durchzuführen. Zum Schutz der Brutvögel, 
die in Gehölzen brüten, sind die Gehölze im Vorfeld der geplanten Abbrucharbeiten 
ebenfalls im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar zu entfernen. 
Über eine Ausnahme entscheidet die Untere Naturschutzbehörde. 
 
Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu 
entfernen sind. 
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Vorbemerkung  

Die Stadt Klütz stellt den Bebauungsplan Nr. 31.2 für den Bereich zwischen der 
Landesstraße L03 und der Bamburg auf. Unter Berücksichtigung der 
Anforderungen im Planverfahren wurde der Bebauungsplan Nr. 31.2 in den 
Bebauungsplan Nr. 31.2 für die Bebauung und in den Bebauungsplan Nr. 31.3 
für den Kreisverkehr und sonstige Straßenverkehrsflächen gegliedert. 
Zielsetzung ist es, das Verfahren für den Kreisverkehr und 
Straßenverkehrsflächen von überörtlicher Bedeutung zu beschleunigen. Hier 
liegen sämtliche Voraussetzungen auch aus wassertechnischer Sicht vor. Für 
den Bebauungsplan Nr. 31.2, der die Bebauung betrachtet, sind noch 
wassertechnische Berechnungen und insbesondere Wasserhaushaltsbilanzen 
erforderlich. Deshalb wurde eine Gliederung des Verfahrens vorgenommen und 
unter Berücksichtigung der bisher durchgeführten Verfahrensschritte für den 
Bebauungsplan Nr. 31.2 wird für den südlichen Teil desselben Planes und nun 
unter dem Titel 31.3 das Verfahren für den Kreisverkehr und die Straßen 
fortgeführt. Die Plandokumentation inklusive Umweltbericht und Eingriffs-
/Ausgleichsregelung ist deshalb als Anlage beigefügt. Diese Begründung 
beschränkt sich auf die maßgeblichen Gliederungspunkte und Anforderungen im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.3 und verweist auf die 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31.2 in den Grundzügen zur 
straßenverkehrlichen Entwicklung und insbesondere auf die Gliederungspunkte 
„Verkehrliche Erschließung“, „Ver- und Entsorgung“ sowie „Immissions- und 
Klimaschutz“. Insbesondere unter dem Gliederungspunkt „Verkehrliche 
Erschließung“ finden sich sämtliche Ausführungen für die Entscheidung zur 
Entwicklung des Kreisverkehrs an diesem Standort und für die weitere 
planungsrechtliche Vorbereitung.  
 
Die entsprechenden Ausführungen zur Bedeutung der Stadt Klütz, zu Anlass und 
Aufgabenstellung sowie zum städtebaulichen Gesamtkonzept der Stadt Klütz 
und für das Plangebiet finden sich in der Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 31.2.  

2. Allgemeines  

2.1 Planerfordernis 

Die Stadt Klütz hat das Beteiligungsverfahren für die Aufstellung der Satzung 
über den B-Plan Nr. 31.2 für den Bereich „An der Bamburg“ durchgeführt. Parallel 
zur Aufstellung der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt die Aufstellung der 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Behörden und TÖB wurden mit den 
Vorentwürfen im Beteiligungsverfahren beteiligt. Die Öffentlichkeit wurde in der 
Zeit vom 13. Mai 2025 bis einschließlich 27. Juni 2025 beteiligt. Die 
Stellungnahmen der Behörden und TÖB wurden eingeholt. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens sind Belange mit den Behörden und TÖB abgestimmt 
worden. Insbesondere die Lage der Straße und der Kreisverkehr sind unter den 
Anforderungen und Zielsetzungen mit dem zuständigen Straßenbauamt und 
Straßenverkehrsbehörden abgestimmt worden. Die veränderte Geometrie wird 
berücksichtigt. Ansonsten sind die Grundzüge der städtebaulichen Konzepte 
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umsetzbar. Aus wasserrechtlicher Sicht sind Nachweise für die zur Bebauung 
vorgesehene Fläche über den bisher im Rahmen der technischen Planung 
vorbereiteten Umfang hinaus erforderlich.  
 
Dies ist der Grund, das Plangebiet in den Teil Nord für die Bebauung, den 
Bebauungsplan Nr. 31.2 und in den Teil Süd für den Kreisverkehr und 
straßenverkehrliche Belange, den Bebauungsplan Nr. 31.3 zu gliedern. Für den 
Bebauungsplan Nr. 31.3 liegen sämtliche Voraussetzungen aus wasser-
rechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht vor und die Bestätigung der unteren 
Wasserbehörde. Somit wird die Gliederung des Plangebietes vorgenommen und 
das Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 31.3 für den Kreisverkehr und die 
Straße selbständig durchgeführt. Auf dieser Basis wird dann die Voraussetzung 
für den Straßenbau und die verkehrliche Anbindung des Bebauungsplanes 
Nr. 31.2 entsprechend geschaffen.  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat die Überprüfung, ob das Planverfahren 
für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.2 gesamtheitlich fortgeführt wird 
oder eine Teilung des Plangebietes unter Berücksichtigung der vorzeitigen 
Schaffung des Baurechts für den Kreisverkehr vorgenommen wird, durchgeführt.  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat am 20.04.2026 (BV/02/26/008) 
beschlossen, den Bebauungsplan 31.2 „An der Bamburg“ zu teilen und das 
begonnene Planverfahren mit den Bebauungsplänen Nr. 31.2 „An der Bamburg 
und Nr. 31.3 für den Kreisverkehr südlich des Friedhofs mit Anbindung der 
Schlossstraße weiterzuführen. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz stellt zur Schaffung des Baurechts für den 
Kreisverkehr somit den Bebauungsplan Nr. 31.3 für den Kreisverkehr südlich des 
Friedhofs mit Anbindung der Schlossstraße auf. Die bisher durchgeführten 
Verfahrensschritte werden berücksichtigt.  
Mit dem Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss wird das Planverfahren für 
den Bebauungsplan Nr. 31.3 für den Kreisverkehr mit einem 
veränderten/reduzierten Plangeltungsbereich fortgeführt. 
 
Das Planungsziel besteht nunmehr in der Vorbereitung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung des Kreisverkehrs im Verlauf der 
Landesstraße 03 mit der gesicherten Anbindung der geplanten Wohnbebauung 
im Bebauungsplan Nr. 31.2. Die Belange der Fußgänger und Radfahrer werden 
im Plangeltungsbereich verbessert und neu geordnet. 
 
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist es beachtlich, dass eine ortsnahe 
Verkehrsführung insbesondere in Richtung Boltenhagen ermöglicht wird, um 
keine zusätzlichen innerstädtischen verkehrlichen Belastungen zu erzeugen. Aus 
diesem Grund wird auf der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche über ein 
bedingtes Baurecht die ortsnahe Verkehrsführung als sogenannte Baustraße 
festgesetzt. Nach Realisierung des Kreisverkehrs wird der Rückbau des 
sogenannten Baustraße erfolgen, die geplanten Baumanpflanzungen werden 
realisiert und die verbleibende Fläche kann wieder der landwirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt werden. 
 
Die Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 31.3 bildet die technische Planung 
vom Ingenieurbüro Möller mit Stand Übergabestand vom 02.04.2026. Mit dieser 
vorliegenden technischen Planung wurde weitere 9 gesetzlich geschützte Bäume 
zu Rodung vorgesehen. Diese werden nunmehr beachtet.  
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Darüber hinaus ist bei vorhandenen, zu erhaltenden Bäumen, welche mit Ihrem 
Kronentraufbereich in die auszubauenden Verkehrsanlage ragen, aus Sicht der 
technischen Planer mit Beeinträchtigungen und ggf. Wurzelverlust durch 
Arbeiten im Wurzelraum zu rechnen.  
 
Auch sind Überbauungen/Versiegelungen bzw. Teilversiegelungen (Fahrbahn, 
Gehweg, befestigte Bankette, Entwässerungseinrichtungen) im Traufbereich aus 
Sicht der technischen Planer unvermeidbar. Die entsprechenden Auswirkungen, 
Vorgaben und Schutzmaßnahmen sind im weiteren Planverfahren abzustimmen, 
darzustellen und festzusetzen. 
 
Die weiteren und erforderlichen Vermessungsarbeiten im Bereich des Friedhofs 
sind derzeit noch nicht abgeschlossen, sodass die Unterlagen in diesem Bereich 
bei Erfordernis noch zu aktualisieren wären. 
 
Der Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss ist Voraussetzung für die 
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte. 

2.2 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches  

Der Geltungsbereich der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.3 liegt im 
Südosten der Stadt Klütz. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 31.3 für den Bereich zwischen der Landesstraße und der Schlossstraße wird 
wie folgt begrenzt:  
 
- im Norden: durch den Friedhof, den straßenbegleitenden Geh- und Radweg 

  an der L 03 und den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 31.2 
„An der Bamburg“,  

- im Osten:  durch landwirtschaftliche Flächen, 
- im Süden:  durch den Parkplatz „Schloss Bothmer, 
- im Westen:  durch den vorhandenen Geh- und Radweg nach Hofzumfelde mit 

einer begleitenden Baumreihe und angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31.3 für den Bereich 
zwischen der Landesstraße und der Schlossstraße ist in dem beigefügten 
Übersichtsplan dargestellt.  
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Abb.  1: Übersicht mit Lage der Plangebiete Nr. 31.1, 31.2 und 31.3 in Klütz (unmaßstäblich)  
 

Ursprünglich war die Schaffung des Planungsrechts mit der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das komplette Gebiet als Bebauungsplan Nr. 31 der Stadt 
Klütz vorgesehen. Dementsprechend wurde auch der Aufstellungsbeschluss (28. 
Januar 2013) von der Stadtvertretung beschlossen. 
Im Rahmen der planerischen Vorbereitung hat sich ergeben, dass der 
ursprüngliche Plangeltungsbereich (Bebauungsplan Nr. 31) geteilt und die 
Aufstellung als Bebauungsplan Nr. 31.1 und Bebauungsplan Nr. 31.2 erfolgt 
(Präzisierung des Aufstellungsbeschlusses vom 13. Mai 2013). Nunmehr ist eine 
weitere Gliederung unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
wasserrechtlichen Belange vorzunehmen, um hier zeitnah das Planungsrecht zu 
schaffen.  

2.3 Kartengrundlage  

Als Kartengrundlage für die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.3 dient eine 
Amtliche Kartengrundlage (Lage- und Höhenplan) mit der Bezugshöhe 
DHHN2016 mit Lagebezug ETRS89/UTM33, ursprünglich erstellt durch das 
Vermessungsbüro Holst und Krähmer, fortgeführt und präzisiert durch das 
Vermessungsbüro Schubert, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen. 

2.4 Bestandteile des Bebauungsplanes 

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.3 der Stadt Klütz besteht aus: 
- Teil A - Planzeichnung des Bebauungsplanes im Maßstab 1 : 1.000 mit 

der Planzeichenerklärung und 
- Teil B - Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
- sowie der Verfahrensübersicht. 
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Dem Bebauungsplan wird diese Begründung, in der Ziele, Zweck und 
wesentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden, beigefügt.  
Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren im zweistufigen Regelverfahren 
nach dem BauGB durch. Ursprünglich war die Aufstellung der Bauleitplanung im 
beschleunigten Verfahren nach den Vorgaben des BauGB gemäß § 13a 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) vorgesehen. Durch die 
gesamtstädtischen Auswirkungen und die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die neue verkehrliche Anbindung mit dem Kreisverkehr hat 
die Stadt Klütz das Planverfahren auf das zweistufige Regelverfahren umgestellt. 
Bestandteil der Plandokumentation und der Begründung ist die Begründung 
nebst Umweltbericht. In dem Umweltbericht werden die aufgrund der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes eingestellt. Der Vorentwurf dient maßgeblich der Abstimmung 
zum Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung der Umweltbelange. Unter 
Berücksichtigung des Kenntnisstandes hat die Stadt Klütz den Umweltbericht 
bereits erstellt und stellt diesen für die Einholung der Stellungnahmen 
entsprechend zur Verfügung. 
 
Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den naturschutzrechtlichen 
Artenschutz werden im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag behandelt. Die 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31.2 mit der Bewertung der Umweltbelange 
wird als Anlage beigefügt.  

2.5 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.3 der Stadt Klütz liegen folgende 
wesentliche Rechtsgrundlagen zugrunde: 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.176). 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033). 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. MV S.934). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl- I S.2240). 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz NatSchAG M-
V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228). 
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2.6 Quellenverzeichnis 

Fachgesetze 
Die Fachgesetze sind unter dem Punkt 4.1 Fachgesetze dieses Umweltberichts 
aufgeführt, worauf hiermit verwiesen wird. 

Fachpläne  
Die Fachpläne sind unter dem Punkt 4.2 Fachpläne dieses Umweltberichts 
aufgeführt, worauf hiermit verwiesen wird. 

Schutzgebiete und Schutzobjekte 
Die Schutzgebiete und Schutzobjekte sind unter dem Punkt 4.3 Schutzgebiete 
und Schutzobjekte dieses Umweltberichts aufgeführt, worauf hiermit verwiesen 
wird. 

Gutachten und sonstige Quellen 
- Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

(AFB) auf Grundlage einer Potentialabschätzung Beitrag zum Umweltbericht, 
Gutachterbüro Martin Bauer, Grevesmühlen 

- Erschließungskonzept B-Plan Nr. 31.2 der Stadt Klütz für den Bereich „An der 
Bamburg“, Ingenieurbüro Möller, Grevesmühlen, Februar 2023 

- Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 31.2 in der Stadt Klütz, 
Hoffmann -Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 2. Februar 2024 

- Verkehrstechnische Untersuchung zur Wohnerweiterung Erschließung B-
Plan Nr. 31.2 in der Stadt Klütz, Projektnummer: IV202322, Bericht V2.0, 
LOGOS Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH, Rostock, 12.05.2023 

- Abwägungsunterlage zur Genehmigung zur Genehmigung eines 
Kreisverkehrsplatzes an der L03, Ingenieurbüro Möller GBR, Langer 
Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen, Mai 2015, ergänzt durch 
Erläuterungsbericht der Abwägungsunterlage vom März 2017, Ingenieurbüro 
Möller 

- Verkehrsuntersuchung zur Anbindung der Bebauungspläne Nr. 31.1 und 31.2 
der Stadt Klütz – Abwägungsunterlage, Logos, 01.11.2016, integriert in die 
Abwägungsunterlage Ingenieurbüro Möller 
 

Literatur und Arbeitshilfen 
- Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in 

Mecklenburg-Vorpommern, 3. erg., überarb. Aufl. – Schriftenreihe des 
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern, Heft 2/2013. 

- Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) Neufassung 
2018, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V, Schwerin. 

- Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssymank, A. (2006): Rote 
Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene 
Fassung 2006. ‐ Natursch. Biol. Vielf. 34, 318 S. 

- Bewertung der Luftgütedaten des Jahres 2022, https://www.lung.mv-
regierung.de/static/LUNG/Dateien/publikationen/luft/jb_2022.pdf  

- Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutz-Richtlinie). 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 
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Geodaten und Karten 
- LUNG – Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/ (Zugriff November 2024) 

2.7 Wahl des Planverfahrens nach dem BauGB und Durchführung des 
Planverfahrens 

Der Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz wird nach Durchführung des 
Verfahrens zum Vorentwurf aufgrund der Regelung der straßenverkehrlichen 
Belange gegliedert und es wird gesondert für den südlichen Teil der 
Bebauungsplan Nr. 31.3 aufgestellt. Es wird auf das bisherige Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.2 Bezug genommen.   
Der Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz i.Z.m. der Aufstellung der 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz wird nach den 
Vorgaben des Baugesetzbuches im Regelverfahren aufgestellt. Die Aufstellung 
der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.2 der Stadt Klütz. Die Anforderungen 
an die vorbereitende Bauleitplanung ergeben sich aus der Beschlusslage über 
den B-Plan Nr. 31.2 der Stadt Klütz. 
 
Nach § 8 Abs. 3 BauGB ist folgendes für die Planung zu beachten: 
„Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder auch Aufhebung eines 
Bebauungsplanes kann gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, 
geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor 
dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der 
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird.“ 
 
Ursprünglich war die Durchführung des Verfahrens ist nach § 13a BauGB als 
Verfahren der Innenentwicklung vorgesehen. Die Gemeinde gelangte zu der 
Einschätzung, dass die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB 
gerechtfertigt war. 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortslage und ermöglicht künftig die 
Fortsetzung der vorhandenen Wohnbebauung im Bereich zwischen den Straßen 
An der Bamburg, Güldenhorn, der Landesstraße L 03 und dem neuen Friedhof. 
Die Flächen wurden bisher teilweise als Kleingärten genutzt, liegen als 
Wiesenfläche brach oder sind durch Garagen bebaut. Die Wohnbebauung soll 
im Südosten der Stadt Klütz zum Abschluss gebracht werden. 
Unter Berücksichtigung, dass mit dem Bebauungsplan im Rahmen der 
Vorentwurfsphase aufgrund der Variantenuntersuchung eine verkehrliche 
Anbindung an die Landesstraße zur Verbesserung des überörtlichen und des 
örtlichen Verkehrs vorgesehen ist, werden Flächen des Außenbereichs 
hinzugezogen. Der Kreisverkehr nimmt zu Teilen östlich des bisherigen Verlaufs 
der Landesstraße Flächen der Landwirtschaft ein. Die Flächen dehnen sich in 
den Außenbereich aus. Deshalb wird die Bauleitplanung im Regelverfahren nach 
den Anforderungen des BauGB sowohl für die Aufstellung der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes als auch für den B-Plan Nr. 31.2 durchgeführt.  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung dieser Belange 
erfolgt im Rahmen einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Die Ergebnisse 
der Umweltprüfung sind in einem Umweltbericht darzustellen, der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, bewertet und 
beschreibt. 
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Der Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB bildet einen gesonderten Teil der 
Begründung. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichtes orientiert sich im 
Wesentlichen an den Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c 
BauGB. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, sowie 
eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden durch die Stadt Klütz durchgeführt.  
Weiterhin wird die Öffentlichkeit am Aufstellungsverfahren durch öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die berührten Behörden werden 
über die Planungsabsicht unterrichtet und im Rahmen des 
Planaufstellungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
Nach Beteiligung der Behörden und TÖB mit dem Vorentwurf wurde die Teilung 
in den Bebauungsplan Nr. 31.2 und den Bebauungsplan Nr. 31.3 vorgenommen. 
Für den Bebauungsplan Nr. 31.3 wird das Verfahren fortgeführt.  
 
Wird entsprechend des Fortschritts des Verfahrens ergänzt. 

3. Gründe für die Aufstellung und allgemeine Grundlagen des 
Bebauungsplanes 

Die Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind in dem bisherigen 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.2 dargestellt. Der Grund 
für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31.3 liegt darin, umgehend das 
Planungsrecht für die Herstellung der Straße zu schaffen.  
 
Die Planungsabsicht entspricht den übergeordneten Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung. Die Vereinbarkeit wurde hergestellt. Die Vereinbarkeit mit 
den überörtlichen Programmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist 
gegeben. Zur Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan wird der 
Flächennutzungsplan geändert. Das Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird im Rahmen der 11. Änderung durchgeführt.  
 
Ein Landschaftsplan liegt nicht vor. Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 31.2 hat 
sich die Stadt Klütz sehr umfassend mit den Schutzgebieten und Schutzobjekten 
auseinandergesetzt.  
Zur städtebaulichen Bestandsaufnahme sind umfassende Ausführungen im 
Bebauungsplan Nr. 31.2 enthalten. Darauf wird im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 31.3 zurückgegriffen.  

4. Planungsziele und Planungsalternativen 

Mit Planungszielen und Planungsalternativen sowie dem städtebaulichen 
Konzept hat sich die Stadt Klütz sehr ausführlich im Bebauungsplan Nr. 31.2 
beschäftigt. Darauf wird aufgebaut und an diesen Grundzügen hat sich nichts 
geändert. Es ist der beste Anbindepunkt an die Landesstraße gewählt worden, 
um zukünftig das leistungsfähige Verkehrsnetz zur Entlastung des Stadtgebietes 
der Stadt Klütz zu sichern. Es handelt sich hier um eine gesamtheitliche 
Entwicklungsabsicht, die zum einen zur Verbesserung für Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs im Zuge der Landesstraße beiträgt und zusätzlich 
Entlastungseffekte für den Verkehr in der Stadt Klütz bietet. Nähere 
Ausführungen finden sich hier unter der Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 31.2 der Stadt Klütz.  
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5. Inhalt des Bebauungsplanes – Planfestsetzungen 

Die Stadt Klütz regelt die zukünftigen Vorgaben mit dem Teil B-Text. Die 
textlichen Festsetzungen finden sich im Text-Teil B. 

5.1 Bedingtes Baurecht – befristete Nutzung  
(§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 
 

5.1.1 Die festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der 
Zweckbestimmung „Baustraße“ und „Baustraßennebenfläche“ dienen der 
Verkehrsführung während der Bauzeit des Kreisverkehrs. Mit der 
Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrs tritt die Festsetzung der Baustraße und der 
Baustraßennebenfläche außer Kraft. Die Fläche ist innerhalb von 6 Monaten 
nach Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrs aufzuheben und als 
Straßenbegleitgrün mit Baumanpflanzungen und als landwirtschaftliche Fläche 
herzurichten. 
 
Begründung:  
Die textliche Festsetzung sichert die temporäre Nutzung der Baustraße mit den 
zugehörigen Nebenflächen während der Phase der Bauzeit. Damit kann 
sichergestellt werden, dass eine Behelfsstraße in direkter Angrenzung an die 
geplante Baumaßnahme realisiert werden kann. Diese ist unter dem 
Gesichtspunkt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (direkte 
Angrenzung an die Baumaßnahme) geeignet, die Sicherheit und Leichtigkeit der 
Verkehrsführung während der Bauzeit des Kreisverkehrs zu gewährleisten. Als 
alternative Streckenführung wären nur großräumige Umleitungen möglich, was 
gerade das vorhandene Verkehrsaufkommen in das Ostseebad Boltenhagen auf 
den Umleitungsstrecken verstärken würde. Nach der Fertigstellung des 
Kreisverkehrs erfolgt der zeitnahe Rückbau der Baustraße mit den zugehörigen 
Nebenflächen und die Realisierung der geplanten Baumanpflanzungen gemäß 
Anpflanzgebot. Die verbleibenden Flächen sind wieder für eine landschaftliche 
Nutzung herzurichten. Für Flächen des bedingten Baurechts bestehen 
Bauüberlassungsverträge, die auf diese befristete Nutzung abstellen. 
Mit der Übernahme der aktualisierten technischen Planung (E-Mail vom 
27.02.2026, Ingenieurbüro Möller, Grevesmühlen und mit dem 
Vermessungsbüro Schubert abgestimmter Lageplan) sind Überschreitungen im 
Randbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 erkennbar. Die technische Planung 
für die Straßenanbindung der Landesstraße berührt auch Flächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34. Hierbei handelt es sich um zum 
Straßenkörper gehörende Bankettflächen, die den getroffenen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 34, hier Abschirmgrün (AG), nicht entgegenstehen. Im 
Bereich der Schlossstraße befindet sich der Bankettbereich im 
Wurzelschutzbereich des Bebauungsplans Nr. 34 zum Erhalt festgesetzten 
Einzelbäume. Diese Eingriffe wären im nachgelagerten Verfahren im Rahmen 
der Genehmigung der technischen Planung zu bewerten, da die Schlossstraße 
bereits im Bestand vorhanden ist und die Beeinträchtigungen bereits im Bestand 
bestehen. Im südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 erfolgt die 
Anwendung der Straßenentwässerung in die vorhandenen Mulden und Gräben. 
Die bestehende Ableitungssituation soll beibehalten werden. Der Graben wird 
angepasst. 
Die Anforderungen an die Bauleitplanung wurden mit dem beauftragten 
technischen Planungsbüro, Ingenieurbüro Möller, Grevesmühlen, laufend 
abgestimmt. Die ausstehenden Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Vermessung im Friedhofsbereich sind ergänzend zu berücksichtigen.  
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5.2 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 
Bindungen für deren Erhaltung   

5.2.1 Die Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen sind als kleinkronige 
Laubbäume einheimischer und standortgerechter Arten auszuführen. Es sind 
vorzugsweise (Festlegung mit dem Entwurf) als Hochstamm 3xv, mit einem 
Stammumfang von 16-18 cm anzupflanzen. 
 

5.2.2 Die zum Erhalt festgesetzten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Sollte es 
dennoch zu einem Abgang (natürlich) oder einer wesentlichen Beeinträchtigung 
(z.B. Wurzelschutzbereich) oder einer Rodung eines in der Planzeichnung zum 
Erhalt festgesetzten Baumes kommen, so gilt bezüglich der Ersatzpflanzung: 
- bei geschützten Bäumen nach § 19 Naturschutzausführungsgesetz des 

Landes M-V (NatSchAG M-V) der Baumschutzkompensationserlass M-V 
- bei geschützten Bäumen gemäß § 18 Naturschutzausführungsgesetz des 

Landes M-V (NatSchAG M-V) der Baumschutzkompensationserlass M-V 
- bei geschützten Bäumen gemäß der städtischen Baumschutzsatzung die 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Klütz 
- bei sonstigen Bäumen: Baumschutzkompensationserlass M-V. 
Die Ersatzpflanzungen sind auf dem Grundstück des Eingriffs vorzunehmen und 
sind unverzüglich, d.h. spätestens in der nächsten Vegetationsperiode nach dem 
Eingriff vorzunehmen.  
 
Begründung:  
Innerhalb des Konzeptes werden für die Umbaumaßnahmen an der 
Landesstraße L03 24 Rodungen bzw, Umsetzungen von Alleebäumen 
erforderlich. Zusätzlich werden 5 Rodungen in der Schlossstraße erforderlich. 
Somit werden 29 straßenbegleitende Rodungen erforderlich.  
Innerhalb des Gebietes werden 6 weitere Rodungen von Gehölzen auf Flächen 
für Einzelbäume erforderlich.  
Für die Rodungen bzw. Umpflanzungen an der Landesstraße ist adäquater 
Ersatz zu schaffen.  
Selbiges gilt für die Rodung von 6 Bäumen auf der Fläche südlich am Friedhof. 
Die Einzelbäume sind in dem Bereich adäquat anzupflanzen.  
Bisherige Festsetzungen lassen straßenbegleitend die Neuanpflanzung von 
27 Alleebäumen zu; davon 20 Alleebäume entlang der Landesstraße und weitere 
7 Alleebäume entlang der Schlossstraße bzw. des zukünftigen Geh- und 
Radweges an der Schlossstraße.  

6. Örtliche Bauvorschriften 

Örtliche Bauvorschriften werden nicht geregelt.  

7. Immissions- und Klimaschutz  
 
Die Anforderungen an den Immissions- und Klimaschutz werden bezüglich der 
Auswirkungen maßgeblich im Bebauungsplan Nr. 31.2 betrachtet. Die 
Anforderungen, die sich aus der veränderten Straßensituation ergeben, werden 
dort geregelt und durch Festsetzungen abschließend behandelt.  
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8. Verkehrliche Erschließung 

Die Ausführungen zur verkehrlichen Erschließung finden sich in der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 31.2. Der Kreisverkehr trägt zu einem neuen 
Verkehrssystem und zu einer verbesserten Anbindung der Gebiete zwischen der 
Landesstraße und der Schlossstraße bei. Mit dem Kreisverkehr wird zudem eine 
Verbesserung für Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erreicht.  

9. Ver- und Entsorgung 

Die Belange der Ver- und Entsorgung werden im Rahmen der technischen 
Planung für die Straße und die Aufrechterhaltung der Medien zur Ver- und 
Entsorgung geregelt. Detaillierte Bewertungen der Auswirkungen des Ver- und 
Entsorgungsnetzes erfolgen im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 31.2.  

10. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31.3 der Stadt Klütz beträgt ca. 
1,77 ha. Die Flächennutzungen innerhalb des Geltungsbereiches gliedern sich 
wie folgt auf (Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf): 
 

 Vornutzung  Folgennutzung  

Verkehrsfläche  qm  qm 

Straßenverkehrsfläche 10.013  11.088 

Geh- und Radweg  1.125  1.125 

Baustraße  1.600  entfällt  

Baustraßenbereich  1.154  entfällt  

Summe  13.892  12.213 

   

Grünflächen  qm   qm 

Öffentliche Grünflächen/ 
Straßenbegleitgrün  3.864 3.864 

Summe 3.864 3.864 

   

Flächen für Landwirtschaft  qm qm 

Landwirtschaft entfällt  1.681 

Summe  0,0 1.681 

   

Gesamtflächen  qm qm 

Verkehrsflächen  13.892 12.213 

Grünflächen  3.864 3.864 

Flächen für Landwirtschaft  0 1.681 

Summe 17.756 17.759 

   

Geltungsbereich gemessen  17.748 17.748 

q 
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Abb.  2: Plan Vornutzung 

 

 
Abb.  3: Plan Nachnutzung  
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11. Nachrichtliche Übernahmen  

11.1 Trinkwasserschutzzone 

Der gesamte Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 31.3 liegt 
in der Trinkwasserschutzzone IIIA der Wasserfassung Klütz. Die bestehenden 
Verbote und Nutzungsbeschränkungen in der Trinkwasserschutzzone sind zu 
beachten ("Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Klütz 
(Wasserschutzgebietsverordnung Klütz – WSGVO Klütz) vom 21. August 
2009)"). 

11.2 Gewässer II. Ordnung 

Im Südwesten des Geltungsbereiches verläuft das Gewässer II. Ordnung Nr. 
11:Kl/2. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Durchlässe im Bereich 
der Landesstraße sowie der Schlosssstraße. Gemäß § 38 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist bei oberirdischen Gewässern zur Einhaltung 
und Verbesserung der ökologischen Funktion, der Wasserspeicherung, der 
Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen ein 
Gewässerrandstreifen von mindestens 5,00 m ab der Böschungsoberkante im 
Außenbereich einzuhalten. Entsprechende Informationen erfolgen durch die 
zuständige Behörde im Aufstellungsverfahren des vorliegenden 
Bebauungsplanes. 

12. Hinweise ohne Normcharakter/ Empfehlungen 

12.1 Bau-, Kunst- und Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet und innerhalb der 
planrelevanten Umgebung keine Bau- und Kunstdenkmale sowie keine 
Bodendenkmale bekannt. 
 
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen 
entdeckt werden. Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt 
werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die 
Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde. 

12.2 Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Erkenntnisse über Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen 
Bodenveränderungen i.S. des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für das Plangebiet nicht vor. Es wird 
jedoch keine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen übernommen. 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete 
Anhaltspunkte für Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädliche 
Bodenveränderungen, unverzüglich dem Landrat des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese 
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Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen und ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die 
Bauherren, die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen. 

12.3 Munitionsfunde 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass Funde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige 
Gegenstände oder Munition gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die 
Arbeiten an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen 
und der Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die 
Polizei oder Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen 
derartiger Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies 
unverzüglich den örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Der Bauherr ist verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der 
Baustelle sowie zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen 
zu machen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu 
erhalten. 

12.4 Bodenschutz 

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodenveränderungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden.  

12.5 Artenschutzrechtliche Belange 

Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
vermeiden, ist der Abbruch der Gebäude und die Beräumung der Freiflächen im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar durchzuführen. Zum 
Schutz der Brutvögel, die in Gehölzen brüten, sind die Gehölze im Vorfeld der 
geplanten Abbrucharbeiten ebenfalls im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten 
Tag im Februar zu entfernen. Über eine Ausnahme entscheidet die Untere 
Naturschutzbehörde. 
 
Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden 
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher 
eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und 
Gruben zu entfernen sind. 
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13. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Die maßgebliche Bewertung der Auswirkungen der Planungsabsichten 
gesamtkonzeptionell ergibt sich aus dem Bebauungsplan Nr. 31.2. Mit diesem 
Bebauungsplan werden verbesserte Verkehrsverhältnisse und eine verbesserte 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entlang der Landesstraße geschaffen. 
Zudem wird eine Entlastung der innerstädtischen Bereiche vorgenommen.  
 
Erhebliche Auswirkungen auf Umweltbelange ergeben sich nicht. Eine 
abschließende Regelung erfolgt mit dem Bebauungsplan Nr. 31.2.  
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Teil 2  Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht  

1. Kurzdarstellung der Inhalte   

In Bezug auf die Bewertung der Umweltbelange wird maßgeblich auf den 
Umweltbericht des Bebauungsplanes Nr. 31.2 verwiesen. Die Ausgleichs- und 
Ersatzerfordernisse durch Baumrodung werden durch entsprechende 
Ersatzpflanzung geregelt.  
 
Für den Standort ist insgesamt die Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
IIIA maßgeblich. Deshalb sollen die Verkehrsflächen entsprechend der 
technischen Planung mit undurchlässigen Belegen (Asphalt) ausgebildet werden, 
so dass keine weiteren Anforderungen innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA 
zu beachten sind.  
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht zu befürchten.  
 
Die gesamtheitliche Regelung zu Ausgleich und Ersatz erfolgt im 
Zusammenhang mit der Bilanzierung für den Bebauungsplan Nr. 31.2. Eine 
detaillierte Gliederung für den Bebauungsplan Nr. 31.3 wird nicht vorgenommen, 
siehe Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31.2. 
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Teil 3  Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 31.3 der Stadt Klütz 
für den Kreisverkehr südlich des Friedhofs mit Anbindung der Schlossstraße 
wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am ……………………….. gebilligt. 
 
 
 
Klütz, den …………….. 2026    (Siegel) 
 
 
……………………………….. 
Martin Kühl   
Bürgermeister der Stadt Klütz 
 

2. Arbeitsvermerke 

Die Planungsabsichten für den Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz, 
Vorentwurf werden der Dokumentation beigefügt. Im Umweltbericht zum 
Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz sind die maßgeblichen Darlegungen zu 
den gesamtheitlichen Auswirkungen auf die Umweltbelange enthalten.  
 
 
Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Klütz durch das: 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
mahnel@pbm-mahnel.de  
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